
des Mondes und anderer Himmelskörper ihren Beitrag zur 
Erreichung dieses gemeinsamen Ziels zu leisten; 

2. bestiitlgt erneut Ihre Erkenntnis, wie auch im Bericht 
des Ad-hoc-Ausschusses zur Verhlltung eines Wettrüstens im 
Weltraum festgestellt wird, daß die für den Weltraum gIIltige 
Rechtsordnung allein noch keine Gewllbr für die Verhlltung 
eines WetIrllstens im Weltraum hietet, daß diese Rechts
ordnung eine bedeutende Rolle bei der Verhlltung eines 
WettrDstens in diesem Umweltberelch spielt, daß es er
forderlich ist, diese Rechtsordnung zu konsolidieren und zu 
stärken und ihre Wirksamkeit zu erhöhen, und daß es wichtig 
ist, die bestehenden bilateralen und multilateralen Oberein
kfInfte strikt einzuhalten; 

3. betont, daß zur Verhlltung eines WetIrllstens im 
Weltraum weitere Maßnahmen mit geeigneten wirksnmen 
Verifikntionsbestimmungen notwendig sind; 

4. fordert alle Staaten, insbesondere die Staaten mit 
größeren Fähigkeiten zur Raumfabrt, mif, aktiv zur Verwirk
lichung des Ziels der friedlichen Nutzung des Weltraums und 
der Verhlltung eines WettrOstens im Weltraum beizutragen und 
im Interesse der Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit sowie der F6rdernng der internationalen 
7mmmmenarbeit alles zu unterlassen, was diesem Ziel und den 

. bestehenden Verträgen auf diesem Gebiet zuwiderll1uft; 

5. weist von neuem darauf hin, daß die AhrIlstnngs
konferenz als das einzige Forum für multilaterale AhrIlstungs
verhandlungen die Hauptrolle bei den Verhandlungen I1ber 
eine multilaterale Üherelnkunft oder gegebenenfalls mehrere 
multilaterale Obereinkl1nfte zur Verhlltung eines WetIrllstens 
im Weltraum unter allen seinen Aspekten spielt; 

6. ersucht die AbrIlstungskonferenz, die Frage der Ver
hl1tnng eines WetIrllstens im Weltraum mit Vorrang zu 
behandeln; 

7. ersucht die AbrIlstungskonferenz O14fJerdem, ihre 
Behandlung der Frage der Verhlltung eines WetIrllstens im 
Weltraum unter allen seinen Aspekten zu intensivieren, auf 
den bestehenden Bereichen der Obereinstinunung aufzubauen 
und einschlägige Vorschlllge und lnitintiven zu herI1cksichti
gen, insbesondere auch diejenigen, die auf der Thgung der 
Konferenz im JaIrr 1994 im Ad-hOC-Ausschuß und auf der 
neunundvierzigsten Thgung der Generalverssmmlnng unter
breitet worden sind; 

8. ersucht die Abrilstungskooferenz ferner, zu Beginn 
ihrer Thgung 1995 wieder einen Ad-hoc-Ausschuß mit einem 
entsprechenden Mandat einzusetzen und unter BerI1cksichti
gnng der seit 1985 geleisteten Arbeit weiter auf den bestehen
den Bereichen der Obereinstimmung aufzuhauen, mit dem 
Ziel, Verhandlungen zum Abschluß einer Obereinkunft oder 
gegebenenfalls mehrerer 0bereinkfInfte zur Verhlltung eines 
WetIrllstens im Weltraum unter allen seinen Aspekten zu 
fUhren; 

9. anerkennt in dieser Hinsicht die wachsende Oberein
stimm1mg in bezog auf die Ausarbeitung von Maßnahmen zur 
Stllrknng der Transparenz, des Vertrauens und der Sicherheit 
bei der friedlichen Nntzung des Weltraums; 

10. richtet die dringende Al4forderung an die Russische 
Föderation und die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre 
bilateralen Verhandlungen zwecks einer baldigen Einigung 
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hinsichtlich der Verhlltung eines WetIrllstens im Weltraum 
wiederaufznneIu und die AhrI1stungskonferenz zur Erleich
terung ihrer Arbeit regelmäßig I1ber den Fortgang ihrer 
bilateralen Gespräche zu unterrichten; 

11. beschließt, den Punkt "Verhl1tnng eines Wettrüstens 
im Weltraum" in die vor1llofige 'Thgesordnung ihrer fiIofzig
sten Thgung aufzunehmen. 

90. Plenanitvmg 
15. Dezember 1994 

4lJns. AlIgemeine und voßstJlndllJ" Abrflstung 

A 

VERBOT DBRABLAGERUNG RADIOAKTIVER ABFÄlLB 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der vom Ministerrat der Organisation der afri
kanischen Einheit verabschiedeten Resolutionen CMJRes.1153 
(XLVIll) ausdemJaIrr 198831 undCM/Res.I225 (L) aus dem 
Jahr 1989"l1ber die Ablagerung von nuklearen Abfill1en und 
Industrieabfll.))en in Afrikn, 

mit Genugtuung öher die Resolution GC(XXXIII)IRESI09 
I1ber die Ablagerung nuklearer Ahfill1e, welche die General
konferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation am 
29. September 1989 auf ihrer dreiunddreißigsten ordentlichen 
Thgung verabschiedet hat", 

sowie mit Genugtuung öher die Resolution GC(XXXIV)I 
RES/530, mit der ein VerflIhrenskodex für die internationale 
grenzilherscbreitende Verhringnng radioaktiver Abfill1e 
aufgestellt wurde, die die Generalkooferenz der Jntemntionalen 
Atomenergie-Organisnon am 21. September 1990 auf ihrer 
vierunddreißigsten ordentlichen Thgung verabschiedet flat'4. 

Im HinbUck auf ihre Resolution 2602 C (XXIV) vom 
16. Dezember 1969. in der sie die Konferenz des AhrI1stnngs
ausschusses'" unter anderem ersucht hat, effektive Kontroll
verfahren gegen den Einsatz radiologischer Mittel im Kriege 
zu prI1fen, 

unter Hinweis auf die vom Ministerrat der Organisation der 
afrikanischen Einheit verabschiedete Resolution CMlRes.1356 
(LlV) aus dem Jahr 199136 betreffend das 'Obereinkommen von 
Bamako öher das Verbot der Biofuhr geflIhrlicher AhflUIe nach 
Afrika und I1ber die Kontrolle ihrer grenzl1berschreitenden 
Verbringnng imterhaIb Afrikas, . 

" Siehe Al431398, Anbang I. 
" SIehe Al44I603. Anbang I. 
" SIehe __ gl!H)rganlsation ResoIuIio1IsandOlJun 

DecIsIons ojtIuJ General Conforence, '11dtty-IIdrdJlßsll1or SessIon, 25.-29. Sep
_1989 (GC(XXXIII)IRESOLtlTIONS (1989». 

"Ebd., ThJrty-jmuth JIesuIar Seasüm, 17.-21. September 1990 
(GC(XXXIV)IRBSOLONS (1990». 

" Dlo Konfenmz des ____ wurde ab der _ 

Sondertagung der Generalversammlung ZlDD Atmls!nng "sscbnB Der 
AbrlI_gsensscbnB wurde ab 7. Februar 1984 In AIIrIImmgskont\ 
umbwumt 

" ,SIehe Al46139O, Anhang L 
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im Bem4Jltsein der potentiellen Gefahren, die mit jeder 
Verwendung radioaktiver Abflille verbunden sind, die radiolo
gischer Kriegfilbrung gleichkäme, sowie deren Folgen t11r die 
regionale und internationale Sicherheit, insbesondere die 
Sicherheit der Entwicklungsländer, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43n5 Q vom 7. De
zember 1988, 44/116 R vom 15. Dezember 1989, 45158 K vom 
4. Dezember 1990,46/36 K vom 6. Dezember 1991, 47/52 D 
vom 9. Dezember 1992 und 4snS D vom 16. Dezember 1993, 

in dem Wunsche, die Verwirklichung von Ziffer 76 des 
Scblußdokuments der Zehnten Sondertngung der Generalver· 
samm1ungl7 ZU fBrdern, 

1. nimmt Kenntnis von dem Teil des Berichts der 
AbrOstungskonferenz, der sich auf ein künftiges Überein
kommen über das Verbot radiologischer Waffen bezieht"; 

2. bringt ihre ernste Besorgnis vun Ausdruck über jede 
Verwendung nuklearer Abfälle, die radiologischer KriegfBh
rung gleichkäme und ernste Folgen t11r die nationale Sicherheit 
nIIer Staaten hätte; 

3. forden nIIe Staaten auf, geeignete Maßnabmen zur 
Verhütungjeder Ablagerung von nuklearen oder radioaktiven 

. AbflUlen zu ergreifen, welche die Souveränität von Staaten 
verletzen würde; 

4. ersucht die AbrOstungskonferenz, bei den Verhand
lungen über ein Übereinkommen über das Verbot radiologi
scher Waffen radioaktive Abflille als eine Frage zu berücksich
tigen, die in den Anwendungsbereich eines solchen Überein
kommens fliIIt; 

5. ersucht die Abrflstungskonferenz tnjJ/erdem, ihre 
Bemühungen zum baldigen Abschluß eines solchen Überein
kommens zu verstärken und in ihren Bericbt an die fünfzigste 
Thgung der Generalversammlung auch Angaben über die bei 
den Verhandlungen über dieses Thema erzielten Fortschritte 
aufzunebmen; 

6. nimmt Kenntnis von der vom Ministmratder O!:ganisa
tion der afrikaniscben Einheit 1991 verabschiedeten Resolu
tion CM/Res.13S6 (LIV) betteffend das Übereinkommen von 
Bamsko über das Verbot der Einfuhr gefilbrlicher Abflille nach 
Afrika und über die Kontrolle ihrer grenzüberschreitenden 
Verbringung innerhalb Afrikas; 

7. bringt die Hoffnung vun Ausdruck, daß die wirksame 
Anwendung des Verfahrenskodex der Internationalen Atom
energie-Organisation fiIr die internationale grenzflberschreiten
de Verbringung radioaktiver AbflUle nIIen Staaten einen 
besseren Schutz vor der Ablagerung radioaktiver AbfliIIe auf 
ihrem Hoheitsgebiet gewährleisten wird; 

8. ersucht die Internationale Atomenergie-Organlsation, 
sich aucb weiterhin aktiv mit diesem Thema zu befassen, 
insbesondere auch mit der Frage der Zweckmäßigkeit des 
Abschlusses einer rechtsverbindlichen ÜbereinkUnft auf 
diesem Gebiet; 

"OffitJe/Jl1$ Protokoll der GeMralversammlung. NetmII1IdvieIzIgste 
Tagung, &llage Nr. 27 (A/49/ZT), Abscholtt m.F. 

9. beschließt, den Punkt "Verbot der Ablagerung 
radioaktiver AbflUle" in die vorlilufige Thgesordnung ihrer 
fünfzigsten Thgung anfzunehmen. 

B 

90. Plenarsitvmg 
15. Dezember 1994 

iisBRPROFtlNo DERERKLÄRUNG DER NEUNZlGBRJAHRE 
ZUR DRrrnlN ABR()STlJNGSDBKADB 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/62 A vom 
4. Dezember 1990, mit der sin den Wortlaut der Erklärung der 
neunziger Jahre zur Dritten AbrOstungsdekade verabschiedet 
und die neunziger Jahre zur Dritten AbrOstungsdekade erklärt 
hat, 

In Anbetracht der großen Veränderungen, die seit der 
Verabschiedung der Erklärung im Jahre 1990 in den interna
tionalen Beziebungen stattgefunden haben, 

Insbesondere In Anbetracht des Endes des Kalten Krieges 
und der Rivalitäten zwischen Ost und West, das den Beginn 
einer Denen Ära der ZnsJllDmenarbeit in den internationalen 
Beziehungen anklIndet, 

nichtsdestoweniger hiJchst beUlll'Uhlgt über den Ausbruch 
ethnischer und natitlDaUs!jSCher Konflikte sowie über beunru
higende Probleme auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und 
der Abrflstung in verschiedenen Teilen der WeIt und die sich 
daraus ergebende Verschlechterung der Sicherheitssitnation in 
diesen Gebieten, die nachteilige Auswirkungen auf den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit mit sich bringt, 

davon flberz,eugt, daß es notwendig ist, die Verwirklichung 
der Ziele der Erklärung zu iIberprIIfen und zu bewerten und sie 
nötigenfnlls anzupassen, damit sie den nenen Herausforderun
gen in der Ära nach dem Kalten Krieg gerecht werden, 

1: beschließt, auf ihrer fflnfzigsten Thgung, zur Mitte der 
Dekade, eine ÜlierpriIfung und Bewertung der Umsetzung der 
Erklärung der neunziger Jahre zur Dritten AbrfIstungsdekade 
durcbzufllbren; 

2. ersucht die AbrtIstungskommission, auf ihrer Thgung 
1995 eine vorlllufige Bewertung der Umsetzung der ErkllIrung 
durchzufl!hren sowie VorscblIIge abzugeben, die geeignet sind, 
entsprechende Fortschritte herbeizufl!hren, und der Gene
ralversammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung einen Bericht 
VOIZUlegen; 

3. ersucht die AbrtIstungskommission tnjJ/erdem, in die 
Thgesordnung ihrer Arbeitstagung 1995 einen Gegenstand mit 
dem TItel "ilberprofung der Erklärung der neunziger Jahre zur 
Dritten AbrOstungsdekade" aufzunehmen; 

4. forden die AbrfIstungskommission auf, in ihre 
Bewertung sachdienliche Angelegenheiten anfzunehmen, die 
nach Auffassung der Mitgliedstaaten einer derartigen Über
prilfung bedOrfen; 

5. ersucht die Mitgliedstasten, dem Generalsekretär hts 
spätestens 30. April 1995 ihre Ansiebten und Vorschllige zu 
einer derartigen Überprüfung vorzulegen; 
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6. elTUCht den Generalsekretär, der AbrOstungskommis
sion bei der Umsetzung dieser Resolution jegliche erforderli
che Unterstiltzung zu gewähren; 

7. beschließt. den Punkt "Überpröfung der Erkllinmg der 
neunziger Jahre zur Dritten Abri1stnngsdekade" in die vorläufi
ge Thgesordnung ihrer filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

c 

90. Plenarsit:.ung 
15. Dezember 1994 

TRANSPARENZ AUFDEM OImmr DER RtlSTUNO 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/36 L vom 
9. Dezember 1991. 47/52 L vom 15. Dezember 1992 und 
48(15 E vom 16. Dezember 1993 mit dem TItel "Transparenz 
auf dem Gebiet der Rilstung". 

nach wie vor die Al4!fassung vertretend, daß mehr Thms
parenz auf dem Gebiet der Rilstung maßgeblich zur Ver
trauensbildung und Sicherheit zwischen den Staaten beiträgt 
und daß die Schaffung des Registers der Vereinten Nationen 
für konventionelle Waffen'" einen wichtigen Schritt auf dem 
Wege zu größerer Thmsparenz in militärischen Angelegenhei
ten darstellt, 

mit Genugtuung über den zusammengefaßten Bericht des 
. Generalsekretärs über das Register'". welcher die Antworten 
der Mitgliedstaaten für das Jahr 1993 enthält, 

sowie mit Genugtuung über die Reaktion der Mitgliedstaa
ten auf das in den Ziffern 9 und 10 der Resolution 46/36 L 
enthaltene Ersuchen. Angaben üher ihre Einfuhren und 
Ausfuhren von Waffen sowie vorhandene Hintergrund
informationen über ihre Rilstungsbestlinde. die Beschaffung 
aus der nationalen Produktion und die diesbezüglichen 
Politiken bereitzustellen. 

betonend, daß die Fortführung des Registers und seine 
Weiterentwicklung überprüft werden sollten. um ein Register 
mit möglichst breiter Beteiligung zu erreichen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Abrüstungs
konferenz über ibren Tagesordnungspunkt "Transparenz auf 
dem Gebiet der Rftstung""'. 

I. beIaifftIgt Ihre Entschlossenheit, die effektive Führung 
des Registers der Vereinten Nationen für konventionelle 
Waffen. wie in den Ziffern 7. 8. 9 und 10 ihrer Resolution 
46/36 L vorgesehen. sicherzustellen; 

2. nimmt KennmJs von dem Bericht des GeneralsekretIIrs 
vom 22. September 1994 über die FortffIhrung des Registers 
und seine Weiterentwicklung" und von den darin enthaltenen 
Empfehlungen; 

" Siehe _on 46/36 1.. 

" A/4913S2 und Kotr. ! sowie Add.! und 2-
., SIehe 0jJItJsIIes ProJokoU tkr -11I'SI21IIlIIbm NeunttIIdvisrzJ!814 

TD8fU!B. &llage Nr. 27(A/49fE1). ~lU.H. 
41 A/49/316. 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die erbetenen Daten 
und Informationen für das Register auf der Grundlage der 
Resolutionen 46136 L und 47/52 L und der Anhänge und 
Anlagen zu dem Bericht des Generalsekretärs über die 
FortffIhrung des Registers und seine Weiterentwicklung dem 
Generalsekretiir alljährlich bis spätestens zum 30. April 
vorzulegen; 

4. beschJil!jJt. im Hinblick auf die Weileientwicklung des 
Registers seinen Geltungsbereich und die Beteiligung an dem 
Register zu überprüfen. und ersucht zu diesem Zweck 

a) die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär ihre Auf
fassungen über die FortffIhrung des Registers. seine Weiter
entwicklung und über Maßnabm~n zur Erhöhung der Thms
parenz im Zusammenhang mit Massenvemichtungswaffen 
mitzuteilen; 

11) den GeneraIsekretii. mit Unterstiltzung einer Gruppe 
von Regierungssachverstllndigen, die 1997 auf der Grundlage 
der ausgewogenen geograpbischen Vertretung einberufen 
werden soll, einen Bericht über die FortffIhrung des Registers 
und seine Weiterentwicklung zu erstellen, unter Berücksichti
gung der Arbeit der AbrOstungskonferenz, der von den 
Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrachten Auffassungen und 
des Berichts des Generalsekretärs von 1994 über die FortfiIh
rung des Registers und seine Weiterentwicklung, damit die 
Versanunlung auf ihrer zweiundfilnfzigsten Tagung einen 
Beschluß fassen kann; 

5. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen. daß dem 
Sekretariat ausreichende Mittel zur Fl1hrung und laufenden 
Aktualisierung des Registers zur Verftlgung gestellt werden; 

6. bittet die Abrüstungskonferenz, zu erwägen. ihre 
Arbeit in bezog auf die Transparenz auf dem Gebiet der 
Rftstung fortzusetzen; 

7. wIederholllhre Aq(forderung an alle Mitgliedstaaten. 
auf regionaler und subregionaler Ebene unter voller Berück
sichtigung der besonderen Gegebenheiten der jeweiligen 
Region oder Subregion zusammenzuarbei mit dem Ziel, die 
internationalen BemlIhungen zur Erhöhung der Offenheit und 
Transparenz auf dem Gebiet der Rftstung zu stärken und zu 
koordinieren; 

8. ersucht den Generalsekretär lII4fJerdem, der General
versammlung auf ihrer filnfzigsten Thgung über den Stand der 
DurchfUhrung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

9. beschließ4 den Punkt "Transparenz auf dem Gebiet 
der Rilstung" in die vorläufige Thgesordnung ihrer filnfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

D 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

MORATORIUM FÜR Dm AuSFUHR VON ScHO'rzBNMINEN 

Die Generalversammlung. 

mit Genugtuung hinweisend auf ihre Resolution 4sn5 K 
vom 16. Dezember 1993. mit der sie unter anderem die Staaten 
aufgerufen hat, einem Moratorium für die Ausfuhr von 
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SclriItzenminen zuzustimmen. welche fIJr das Leben der 
Zivilbevölkerung eine groBe Gefahr darstellen, und in der sie 
die Staaten nachdrücklich aufgefordert bat, ein solches 
Moratorium anzuwenden, 

feststeHend, daß es auf der ganzen Welt mindestena 
8S Millionen im Boden verlegte Schützenminen gibt und daß 
viele Tauaende solcher Minen nach wie vor wahllos verlegt 
werden, 

ihrer tiefen Besorgnis dartJber Ausdruck verleihend, daß 
Schützenmjnen jede Woche Hunderte von Menschen, meist 
unbewaffnete Zivilisten. töten oder verstümmeln. die wirt
schaftliche Entwicklung und den Wiederautbao behindero und 
andere schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. namentlich 
anch die Erschwerung der Rückfilhrung von Flüchtlingen und 
der Rückkehr von Binnenvertriebenen. 

mit Genugtuung über das Vorbandensein von Unterstüt
zongsprogrammen fIJr die Minenräumung und die bomanitllre 
Unterstützung der Opfer von Schützenminen, 

zutiefst besorgt über das Leid und die Opfer unter den 
NlChtkomhattaoten, die durch die Verbreimog und den 
wahllosen und unverantwortlichen Einsatz von Scbfltzeominen 
verursacht werden. 

In dßr ErkennInis. daß Staaten dem lelztendlichen Ziel der 
voUkommenen Beseitigung von Schützenminen in dem Maß 
am wirksamsten näherkommen köunen. indem gangbare und 
menschliche Alternativen entwickelt werden. 

mit Genugtuung hinweisend auf den Bericht des Ge
neralaekretärs" über die Fortschritte, die im Hinblick auf die 
in der genannten Resolution unternommene Initiative erzielt 
werden konnten. 

I1bel?eUgt. daß Moratorien der Staaten. die Schützenminen 
aosffIbren, welche eine ernsthafte Gefahr fIJr die Zivilbevölke
rung darstellen. einen bedeutenden Beitrag dazu leisten 
könnten, die durch den Einsatz solcher Vorrichtungen ver
ursachten menschlichen und wirtschaftlichen Kosten betd!cht
lieh zu verringern. 

mit Genugtuung feststeHerui. daß viele Staaten bereita 
Moratorien fIJr die Ausfuhr. die Weitergabe oder den Ankauf 
von Schützenminen und l!bolichen Vorrichtungen erklJlrt 
haben, wobei viele dieser Moratorien aufgrund der genannten 
Resolution erklJlrt wurden. 

die At4lassUIlg vertretend, daß die derzeit stattfindenden 
Bemühungen zur Stärkung des Übereinkommens über das 
Verbot oder die Beschriinkuog des Einsatzes bestimmter 
konventioneller Waffen. die übennäßige Verletzungen 
verursachen oder unterschiedslos wirken können4

'. ins
besondere seines Protokolls Il"". einen wichtigen Teil der all
gemeinen Bemühungen darstellen. die durch Schützenminen 
verursacbteo Probleme anzugehen. 

.. Af49I27SUDdAdd.1. 
" _ The UnJud Natkms Dt.rannament Yearbook, Val. 5: 1980 

(V_lchnng der V_ NIIIioDen, Best.·Nr. B.8!.1X.4.J, Anhang vn. 
.. EIld.. Protokal1 Ober das VedxJt oder die BescIuiinkung des _ von 

MImm, Spnmgfallen UDd anderen Vonicbtun_ 

mit GenugtUung hinweisend auf ihre Resolutinn 48fT vom 
19. Oktober 1993. in der sie zur Unterstützung bei der Minen
rilumung aufruft, 

1. begr4fJt die bereita von bestimmten Staaten erklJlrten 
Moratorien fIJr die Ausfuhr von Schützenminen; 

2. fordert die Staaten, die dies noch nicht getan haben. 
1/IlChdrilckIich auf, so bald wie möglich solche Moratorien zu 
erklären; 

3. ersucht den Geoera1sek:retlir einen Bericht über die 
von den Mitgliedstaaten unternommenen Schritte zur Anwen
dung solcher Moratorien zu erstellen und ihn der Generalver
sammlung auf ihrer fflnfzigsten 'Th.gung unter dem Punkt 
• Allgemeine und vollständige Abrüstung" vorzulegen; 

4. betont die Wichtigkeit des Übereinkommens über das 
Verbot oder die Beschriinkuog des Einsatzes bestimmter 
konventioneller Waffen. die übermlißige Verletzungen 
verorsachen oder unterschiedslos wirken können. und seiner 
Protokolle als maßgebliche internationale Rechtaakte, die den 
verantwort1ichen Einsatz von Sch!ltzenminen und ähnlichen 
Vorrichtungen regeln; 

5. fordert die Staaten, die dies noch nicht getan haben, 
1UlChdrilckIich auf, dem Übereinkommen und seinen Protokol
len beizutreten; 

6. regt weitere internationale BemOhllngen an, mit dem 
Ziel, Lösungen fIJr die durch Schützenminen verursachten 
Probleme zu finden. um sie endgültig zu beseitigen. 

E 
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SCI!RiTrWBISE VERRINGERUNG DER NUKLRAREN BEDROHUNG 

Die Generalversammlung. 

eingedenk des Ziels, die Kernwaffen vollstllndig zu 
beseitigen, 

In dem WUnsche. die durcb Kernwaffen verorsacbte Gefahr 
schrittweise und systematisch zu verringern. 

mit Genugtuung darüber. daß in dem erbitterten Wettlauf 
um die AnhIIufung von waffeof1lbigem spaltbarem Materlal, 
die Herstellung atomarer Gefechtsköpfe und die Dislozierong 
von Kerowaffeosystemen, der den Kalten Krieg kennzeichne
te. eine Pause eingetreten ist, 

eingedenk der Tatsache, daß die Herstellung von be
sonderem spaltbarem Material fIJr Waffenzwecke und die 
Herstellung atomarer Gefecbtsk6pfe in einigen Staaten stetig 
vorangeht und daß viele 1lwsende von Kernwaffensystemen 
fIJr den KriegsfaU disloziert bleiben, 

sowie mit Genugtuung über die Reduzierung des Bereit
schaftsgrades einiger Kerowaffensysteme und die Beseitigung 
bestimmter Kategorien von Waffen. 

sowie eingedenk dessen, daß die Militilrdoktrinen in bezug 
auf die Androhung des Einsal7es von Atomwaffen unveriindert 
bleiben und daß die meisten vereinbarten Reduzierungen keine 
Zerstörung der atomaren Gefechtsköpfe oder deren Binsatz.. 
mittel vorsehen, 
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fenwr mit Genugtuung Ilber die in bezog auf die Erhöhung 
der Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung unternommenen 
Schritte und die sich herausbildende Praxis der Schließung 
oder UmrOstung von ProduktionsanJagen fiIr Kernwaffen, 

.ferner eingedenk des Umstandes, daß es nach wie vor keine 
verifizierten Bestandaverzeichnisse der Kernwaffenbestlinde 
gibt und daß PIIine fiIr die UmrOstung von KernwaffenanJagen 
fiIr die Aufgabe des Abbaus der Kernwaffenbestlinde erst im 
Anfangsstadium. ihrer Entwicklung stehen, 

in dem Wunsche, die derzeit stattfindenden Bemühungen 
hinsichtlich multilateraler VerltandIungen und Ohereinkoiifte 
zu fördern, und sich desaen bewußt, daß dringend rasche 
Maßnahmen zu diesem Zweck mgtiffen werden milssen, 

im W1rtrauen dartnif, daß die Abrtlatnngskonferenz als ein 
wirksames multilaterales Organ fiIr Abrtlatnngsverhnndlungen 
dienen kann, wie auf ihrer Sondertagung 1978 Ilber Abrn
atnng'" vorgesehen und wie vor kurzem durch den erfolgrei
chen Abschluß des Übereinkommens Ilber dna Verbot der Ent
wicklung, Herstellung. Lagerung und des Ei_ chemi
scher Waffen und Ilber die Vernichtung solcher Waffen'" unter 
Beweis gestellt wurde, 

zu der tJbe17.eugung gelangt, daß eine Einigung Ober ein 
FOnf- bis Zehnjahresprogramm auf dem Gebiet der nuklearen 
RDatnngskontro11e den weltweiten AbrUstungabemiJhungen die 
benötigte Ricbtung verleihen könnte, . 

davon Ube17,eugt, daß die erfolgreiche Verfolgung eines 
solchen Programms dna Ziel der Beseitigung von Kernwaffen 
aus den nationalen R.ilstungabeständen wesentlich voranbrin
gen wiIrde, 

1. nennt die folgenden allgemeinen Bereiche fiIr eine 
schrittweise Verringerung der nuklearen Bedrohung: 

Bereich A. Maßnahmen unter anderem gegen 

1.1) den Ankauf und die Verarbeitung von besonderem 
spaltbarem Material fiIr Kernwaffenzwecke; 

b) die Herstellung und Erprobung von atomaren Ge
fechtsköpfen und deren Einsalzmitteln; 

c) die Zusamme1l8tellung und Disloz!erung von Kern
waffensyatemen; 

unter anderem mit Hilfe der folgenden Mittel: 

I) Verbot von Kernwaffenversucbsexploslonen; 

ü) Beendigung der Herstellung von besonderem spalt
barem Material fiIr R.ilstungszwecke; 

üi) Beendigung der Herstellung von atomaren Gefechts.. 
kl!pfen; 

Iv) Beendigung der Herstellung und der Erprobung von 
ballistischen Flugköxpem mittlerer und llIngerer 
Reichweite fiIr Kernwaffenzwecke; 

v) wirksame und rechtlich verbindliche Maßnahmen zur 
Abschreckung von dem Binsatz oder der Androhung 
des Einsatzes von Kernwaffen; 

.. _ ResoIutlDD 8-1012, ZIlTet 120. 

.. Sfobo 0ßI>k/k1s protolaJlJ tkr Generalversmnm/ SkbentmdvImIgst 
T_ BeIlage NT. 27 (Al47/27), Anhang L 

vi) sonstige damit zusammenhängende Maßnahmen; 

Bereich B. Maßnahmen unter anderem zur Herbeifilhrung 

1.1) des Abzugs von Kemwaffensyatemen aus dem Dis
lozierungaraum sowie der Demontage dieser Systeme; 

b) der sicheren Lagerung und Zerlegung von atomaren 
Gefechtsköpfen und ihteo Einsatzmitteln; 

c) der Beseitigung von besonderem spaltbarem Material 
fiIr Kernwaffenzwecke; 

tinter anderem mit Hilfe der folgenden Mittel: 

i) Reduzierung des Bereitschaftsgrades der Kernwaffen
systeme; 

ü) Trennung der atomaren Gefechtskl!pfe von ihteo 
Eiosatzmitteln; 

üi) sichere Lagerung der atomaren Gefechtsköpfe; 

Iv) gegebenenfalls UmtOatnng von Einsatzmitteln fiIr 
friedliche Zwecke; 

v) Entfernung besonderen KermnateriaIs von den Ge
fechtsköpfen; 

vi) Umwandlung besonderer Kernmaterialien fiIr friedll
cheZwecke; 

vü) sonstige dnmit znsammenhängende Maßnahmen; 

Bereich C. Schritte unter internationaler Schirmherrschaft 
zur 

1.1) EIstellung eines Bestandavmzeichn!sses der Kern
waffenbestlinde, einschließlich: 

i) jeglichen besonderen spaltbaren Materials, atomarer 
Sprengköpfe und ihrer Einsatzmittel; 

ü) aller Einricbtungen fiIr die Verarbeitung, Heratellung, 
Zusammenatellung und Dislozierung dieser Gegen
stände; 

b) Umwidmung der ADlagen, bei denen dies zur Umset
zung der Maßnahmen in bezog auf Bereich B notwendig ist; 

c) Schließung oder UmrOstung aller anderen solchen 
Anlagen fiIr friedliche Zwecke zur Förderung der Maßnalunen 
in bezog auf Bereich A; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, inabesondere die Kern
waffellslaaten, Scbritte ZU prlIfen, die sie unilateral, auf bi1ate
raler Ebene oder in Zusammenarbeit mit anderen Stnaten 
unterne1unen kllnnten, um Fortschritte in den genannten 
Bereichen ZU fördern, und die internationale Gemeinschaft 
Ober alle in dieser Hinsicht unternommenen Schritte voll
ständig zu informieren; 

3. empftehlt der Abrtlatnngakonferenz. im labre 1995 

1.1) aus den in Ziffer 1 dieser Resolution genannten drei 
allgemeinen Bereichen einen umfassenden Katalog von prak
tischen, verifizierbaren Maßnalunen herauszuarbeiten, die in 
den Dllchaten ffIDf bis zehn Iahten Gegenatnnd von Verhand
lungen werden könnten; 



b) ausgebend von diesem Katalog eine jabresweise 
Abfolge und Kombination von Verhandlungen llber konkrete 
Maßnahrru:n festzulegen, die im Verlauf der nächsten fIInf bis 
zehn Jabre in Angriff genommen werden sollen, unter gebiIh
render Berilcksichtigung der nach Ziffer 2 unternommenen 
Schritte; 

4. ersucht die AhrIIstungskonferenz, in ihren Bericht des 
Jahres 1995 an die Generalversammlung einen Abschnitt llber 
die Maßnahmen aufzunehmen, die im Einklang mit der in 
Ziffer 3 ausgesprochenen Empfehlung unternommen wurden; 

5. beschließt, den Punkt "Schrittweise Verringerung der 
nuklearen Bedrohung" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
fllnfzigsten Thgung anfzunehmen. 

F 

90. Plenarsitvmg 
15. Dez.ember 1994 

KONFERENZ VON 1995 DER VERTRAGSPAIm!IEN DES VER
TRAGES OllER Dm NIClITVERBRElTUNG VON KERNwAFFEN 
ZUR ÜBERPR1lF!JNG UND VERLÄNGERUNG DES VERTRAGES 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2373 (XXll) vom 
12. Juni 1968, deren Anlage den Vertrag llber die Nichtver
breitung von Kernwaffen" enthält. 

im Hinblick daratif, daß Artikel X Absatz 2 dieses Ver
trages vorschreibt, daß filnfundzwanzig Jabre nach Inkraft
treten des Vertrages eine Konferenz einberufen wird, die 
beschließen soll, ob der Vertrag auf unbegrenzte Zeit in Kraft 
bleibt oder um eine oder mehrere bestimmte Frist oder Fristen 
verlllngert wird, 

in dem Wunsche, die Konsolidierung des Vertrages im 
Hinblick auf die le1ztendliche Verwirklichung der Beseitigung 
der Kernwnffen sicherzustellen, 

in dem Bewl4fJtsein, daß es notwendig ist, den Beitritt aller 
Staaten zu dem Vertrag zn erreichen. 

in der Oben.eugung, daß der BeschlußlIber die Verlllnge
rung des Vertrages zn weiteren Fortschritten bei der nuklearen 
Abrllstung fllhren sollte, im Einklang mit der Präambel und 
Artikel VI des Vertrages, 

daher feststellend, daß es notwendig ist, alle Möglichkeiten 
sorgflIltig zn prüfen, um einen Beschluß zn fassen. der 
geeignet und in der Lage ist, das Nichtverbreitungsregime in 
Verfolgung des letztendlichen Ziels der Beseitigung der 
Kernwaffen zu stlIJXen, 

im Bewl4fJtsein der 'Thtsache, daß hinsichtlich der Anwen
dung von Artikel X Ziffer 2 des Vertrages verschiedene 
Auslegungsmöglichkeiten zum Ausdruck gebracht wurden, 

I. fordert die Vertragsstaaten des Vertrages llber die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen auf, die Wichtigkeit des 
Vertrages in seiner Gesamtheit gebllhrend zu berllcksichtigen 
und dnbei Artikel X Ziffer 2 des Vertrages besonders zn 
beachten; 

2. bittet die Vertragsstaaten ihre rechtliche Auslegung 
des Artikels X Ziffer 2 des Vertrages sowie ihre Auffassungen 
llber die unterschied1ichen Möglichkeiten und Maßnahmen, 

die in Betracht kommen, beknnntzngeben, so daß sie vom 
Generalsekrellir frOh genug vor der Abhaltung der Konferenz 
von 1995 der Vertragsparteien des Vertrages llber die Nicht
verbreitung von Kernwaffen zur ÜberprIIfung und Verlllnge
rung des Vertrages als Hintergrunddokument fflr diese 
Konferenz zusammengestellt werden k!lonen. 

G 
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UN11lRSTOTZUNG VON STAATIlN ZUR EiNDÄMMUNG DES 
UNERLAUBTEN HANDBLS MIT KLmNwAFFEN UND ZUR 
EINSAMMLUNG DmsER WAFFEN 

Die Genera/versammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46136 H vom 
6. Dezember 1991,47/52 G und 47/52 J vom 9. Dezember 
1992 sowie 48175 Hund 48/15 J vom 16. Dezember 1993, 

die Ar4ffassung vertretend, daß der Umlauf IlbergroBer 
Mengen von Kleinwaffen auf der ganzen Welt die Entwick
lung behindert und eine QueUe erhöhter Uusicherheit dnrsteIlt, 

sowie die Ar4ffassung vertretend, daß der unerlaubte 
internntionale Transfer von Kleinwaffen und ihre Anhliufung 
in vielen Ländern eine Bedrohung der Bevölkerung sowie der 
natiouslen und regionalen Sicherheit und einen Destnbilisie
rungsfaktor fflr die Staaten darstellen, 

sich at/lIzenII auf die Brkllirung des Genera1sekretII im 
Zusammenhang mit dem Ersuchen Ma1is um Hilfestellung 
seitens der Vereinten Nationen hei der Einsammlung von 
Kleinwaffen, 

ZJItiefst besorgt llber das Ausmaß der Unsicherheit und des 
Bandenwesens im ~lsammenhang mit dem unerlaubten 
Handel mit Kleinwaffen in Mall und den anderen betroffenen 
Staaten der Sahara-Sahel-Suhregion, 

Ke1l1ltnis nehmend von den ersten Schlußfolgerungen der 
Berntennission der Vereinten Nationen, die vom GeneraIsekr&
tär mit dem Auftrag nach Mall entsandt wurde, festzustellen, 
wie der unerlaubte Handel mit KIeinwaffen am besten einge
dämmt und ihre Binsammlung sichergestellt werden kann, 

darcuif hinweisend, we1ches Interesse die underen Staaten 
der Suhregion an einem Besuch der Beratennlssion der 
Vereinten Nationen gezeigt haben, 

sowie unter Hinweis auf die Maßnahmen, die auf den in 
Banjul, Algier und Bamako abgehaltenen Thgungen der 
Staaten der Suhregion getroffen und empfohlen wurden, mit 
dem Ziel, eine enge regionale Zusammenarbeit zur Stärkung 
der Sicherheit herzustellen, 

1. begrqpt die von Mall etgliffene Initiative in der Frage 
des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und deren Einsamm
lung in den betroffenen Staaten der Sahara-Sahel-Subregion; 

2. beg,.qfJt flI4IJerdem die vom Genera1sekretär in 
Umsetzung dieser Initiative ergriffenen Maßnahmen; 

3. dankt der Regierung Ma1is fflr die erhebliche Hi1fe, die 
sie der Beratermission der Vereinten Nationen gewiihrt hnt, 
und begrllßt die von underen Staaten der Suhregion zum 
Ausdruck gebrachte Bereitschaft, diese Mission zu empfangen; 



4. beglfJckwllnscht den Genera1sekretllr zu den von ihm 
im Rahmen der einschlligigen Bestimmungen der Resolution 
40/151 H vom 16. Dezember 1985 getroffenen Maßnahmen 
und ermutigt ihn. seine Bemilhungen zur Eindämmung des 
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und zur Einsamm1ung 
solcber Waffen in den betIoffenen Staaten. die dies wOnschen, 
fortzusetzen. mit Unterstützung des Regionalzentrnms der 
Vereinten Nationen fiIr Frieden und AbrOstung in Afrika und 
in enger Zusammenarbeit mit der Organisation der afrika
nischen Einheit; 

5. bittet die Mitgliedstaaten, nationale Kontroßmaß
nahmen durchzufiihren, mit dem Ziel, den unerlaubten Handel 
mit Kleinwaffen zu kontrollieren. insbesondere durch die 
Eindämmung der illegalen Ausfuhr solcber Waffen; 

6. binet die internationale Gemeinscbaft, den von den 
betroffenen Lllndern unternommenen Anstrengnngen zur 
Unterdr!lckong des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen. der 
geeignet ist, ihre Entwicklung zu behindern, angemessene 
Untetstiitzung zu gewähren; 

7. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung aber diese Frage Bericht zu 
erstatten. 

H 
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NuKLEARE ABRÜSTUNG MIT DEM ZmL DER BNDG'OLTIGEN 
BESRITIGUNG DER KERNwAFFEN 

Die Generalversammlung. 

in der Erkenntnis. daß das Ende des Kalten Krieges die 
Möglichkeit erhöht hat, eine Welt frei von der Furcht vor 
einem Atomkrieg zu schaffen, 

mit Genugtuung aber die Bemühungen der Russischen 
Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika nm die 
nukleare Abrüstung und den Abschluß von zwei Vertrligen 
lIber die Redozierung und Begrenzung strategiscber Offensiv
waffen und in Erwartung ihres baldigen Inkrafttretens, 

sowie mit Genugtuung lIber die Bemühungen anderer 
Kernwaffenstaaten auf dem Gebiet der nuklearen AbrOstung. 

großen Wert legend auf den Bei~. den der Vertrag aber 
die Nlchtverbreitong von Kernwaffen' seit seinem 1Dkraft
treten im Jahre 1970 zum Frieden und zur Sicberheit in der 
Welt geleistet hat, 

mit Genugtuung lIber die positiven Entwicklungen bei den 
Verhandlungen nm einen Vertrag aber das nmfassende Verbot 
von Kernversuchen auf der Grundlage des auf ihrer achtond
vierzigsten Thgung erzielten Konsenses. 

1. fordert die Stanten, die nicht Vertragsparteien des 
Vertrages aber die Nichtverbreitong von Kernwaffen sind, 
eingedenk der Bedeutong der Universalität des Vertrages 
1/ßChdrfJck1ich ar4. diesem so bald wie möglich beizutreten; 

2. fordert die Kernwaffenstaaten ar4. ihre Bemühungen 
nm die nukleare Abrüstung mit dem letztendlichen Ziel der 
Beseitjgong der Kernwaffen im Rahmen der allgemeinen und 
vo1lstllndigen Abrüstung weiterzuverfolgen. und fordert alle 
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Stanten auf. ihren Vetpflichtongen auf de·n Gebiet der 
AbrOstong und der Ntcht\lwbteitImg von Massenvernichtongs
waffen voll nachzukommen. 

I 
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BlNBBRUFUNG DER VII!RTEN SONDElUAGUNG DER GBNBRAL
VERSAMMLUNG ÜBER ABRÜSTUNG 

DIe Generalversammlung. 

unter Hinweis darauf. daß in den Jahren 1978. 1982 und 
1988 drei Sondertagungen der Generalversammlung aber 
AbrOstung abgebalten wurden. 

eingedenk des Scbll1ßdokwnents der zehnten Sondertagung 
der Generalversammlung". der ersten Sondertsgung lIber 
Abrüstung. und des letztendJichen Ziels der allgemeinen und 
vollständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler 
Überwachung. 

mit Genugtuung lIber die positiven Veränderungen, die sich 
in jilngster Zeit in der internationalen Landschaft vollzogen 
haben. wofiIr das Ende des Kalten Krieges, die weltweite 
Entspannung und das Aufkommen eines neoen Geistes in den 
Beziehungen zwischen den Staaten kennzeichnend sind. 

unter Betonung der zentralen Rolle der Vereinten Nationen 
bei der Förderung der Abrüstung. des Friedens und der 
Sicherheit. 

1. beschlleßt grundsätzlich, nach Möglichkeit 1997 die 
vimte Sondertagung der Generalversammlung lIber AbrOstung 
einzuberufen. deren Thrmin auf ihrer fllnfzigsten Thgung 
festgelegt werden soll; 

2. beschließt flI4!Jerdem, den Punkt "Vimte Sondertagung 
der Generalversammlung lIber Abrüstung" in die vorläufige 
'Thgesordnung ihrer fllnfzigsten Thgung aufznnebmeu. 

J 
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ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ABRÜSTUNG UND ENTwICKLUNG 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die J!estimm lmgen des SchIußdokwnents 
der zehnten Sondertsgung der Generalversammlung17 betref
fend den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwick
lung. 

sowle unter Hinweis auf die am 11. September 1987 
erfolgte Verabschiedung des SchJußdolnunents der Interna
tionalen Konferenz lIber den Zusammenhang zwischen 
Abrüstung und Entwicklung4'l. 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 48175 A vom 
16. Dezember 1993. 
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eingedenk. der Schlußdokumen1e der im September 1992 in Vernichtung solcher Waffen'" und das Obeteinkommen iIber 
Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz der Staats- und das Verbot der Entwicklung, Herstellnng. Lagerung und des 
Regierungschefs der nichtgebundenen Länder". Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernic1rtrtng 

solcher Waffen". 
unter Betonung der immer größeren Bedeutung, din der 

Symbiose zwischen AbrDstung und Entwicklung in den 
heutigen internationalen Beziehungen Zllkommt, 

1. begrqpt den Bericht des Generalsekretärs vom 
5. Oktober 199448 und die im Einklang mit dem Schlußdoku
ment der Internationalen KonfeJenz über den Zusammenhang 
zwischen AbrUstung und Entwicklung ergriffenen Maß
nahmen; 

2. ersucht den Generalsekretllr. über die entsprechenden 
Organe und im Rahmen der verfilgbaren Mittel auch kIlnftig 
Maßnahmen zur Umsetzung des auf der Internationalen 
KonfeJenz verabschiedeten Aktionsprogramms'" zu treffen: 

3. ersucht den Generalsekretllr llI4fJerdem, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten 'Thgung einen Bericht 
VOtZUlegen; 

4. beschließt. den Punkt .Zusammenhnng zwischen 
AbrfIstung und Entwicklung· in die vorillufige Thgesordnung 
ihrer fllnfzigsten 'Thgung aufzunehmen. 

K 
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ANFoRDERUNG EINES GllTAClITENS DES INTERNATIONALBN 
GERIClITSHOFS ilBER Dm RI!CHTMÄSSIOKBI.T DER AN
DROHUNG ODER DES EINSATZES VON KERNwAPFBN 

DIe Generalversammlung. 

In dem BewqfJtseln, daß die· Existenz und die Weiter
entwicklung von Kernwaffen ernsthafte Gefahren fiIr die 
Menschheit in sich bergen. 

eingedenk. dessen, daß die Staaten nach der Charta der 
Vereinten Nationen ve.rpflichtet sind, jede gegen die territorin
Ie Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete Androhung oder Anwendung von Gewalt zu 
unterlassen. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1653 (XVI) vom 
24. November 1961. 33m B vom 14. Dezember 1978, 34/83 
G vom 11. Dezember 1979. 35/152 D vom 12. Dezember 
1980. 36192 I vom 9. Dezember 1981. 45/59 B vom 
4. Dezember 1990 und 46/37 D vom 6. Dezember 1991. worin 
sie erk1llrt hat, daß der Einsatz von Kernwaffen eine Ver

.1etzung der Charta und ein Verbrechen gegen die Menschlich
keit darstellt, 

mit Genugtuung über die in bezog auf das Verbot und die 
Beseitigung von Massenvemichtungswaffen erzielten Fort
schritte, namentlich das Übereinkommen iIber das Verbot der 
Entwicklung. Herstellnng und Lagerung bakteriologischer 
(biologischer) Waffen und von Thxinwaffen sowie über din 

.. A/49/476. 

.. V_!Ir!nmg der Vereinten NaIioneu, Best.-Nr. E.S7 .IX.8. ZIffer 35. 

fJberzeugt. daß nur die vollstllDdige Beseitigung von 
Kernwaffen eine Garantie gegen die Bedrohung eines At0m
kriegs darstellt, 

angesichts der im Verlauf der vierten ÜberpriIfungs
konfeJenz der Vertmgsparteien des Vertrages iIber din N'tcht
verbreitung von Kernwaffen zum Ausdruck gebmchten 
Bedenken. wonach unzureichende Fortschritte in Richtung auf 
din möglichst haldige vollstllndige Beseitigung der Kernwaffen 
erzielt wurden seien, 

unter Hinweis dtumif, daß sie, flberzeugt von der Notwen
digkeit, din Herrschaft des Rechts in den internationalen 
Beziehungen zu stärken, den Zeitraum 1990-1999 zur 
Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen erk1llrt hafl. 

feststellend, daß Artike1 96 Absatz 1 der Charta din 
Generalversammlung ermIIchtigt, iIber jede Rechtsfrage ein 
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs anzufordern, 

unter Hinweis auf die Empfehlung des GeneralsekretI! in 
seinem Bericht • Agende .fiIr den Frieden·... wonach din 
Organe der Vereinten Nationen, din dezu ermIIchtigt sind, von 
der gutachter1ichen Kompetenz des Internationalen Gerichts
hofs Gebrauch zu machen, sich hllufiger zwecks Einholung 
solcher Gutachten an den Gerichtshof wenden sollen, 

mit Genugtuung iIber Resolution 46/40 vom 14. Mei 1993 
der Versammlung der Weltgesundheitsorganisation, in der din 
Organisation den Internationalen Gerichtshof ersucht hat, ein 
Rechtsgutachten darüber abzugeben, ob der Einsatz von 
Kernwaffen durch einen Staat im Krieg oder in einem bewaff
neten Konflikt einen Verstoß gegen seine Verpflichtungen 
nach dem Völkerrecht, einschließlich der Satzung der 
Weltgesundheitsorganisation, darstellen würde, 

b.eschließt. gemlIß Artike1 96 Absatz 1 der Charta der 
Vereinten Nationen dringend ein Rechtsgutachten des Interna
tionalen Gerichtshofes zu der folgenden Frage anzufurdern: 
"Ist der EInsatz oder die Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen nach dem Völkerrecht unter irgendwelchen 
Umstlinden zulässig?· 

L 

9O.P~ 
15. Dezember 1994 

BILATI!RALI! KERNwAFFBNVERIIANDLUGBN UND 
NUKLBARB ABRÜSTUNG . 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre früheren elnscblllgigen Resolutio
nen, 

.. Resolution 2826 (XXVI). AoIage. 

" R_'Ulion 44123 • 
" A/47trn-8l1Alll; _ 0jfIdal_ ofth2 &curity CoundI, Forty

ninIh Year; Supp-forAprll. May andJune 1992, TloIcumenfS/24111. 
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in Anbetracht der grundlegenden Veränderungen, die sich 
im Hinblick auf die internationale Sicherheit vollzogen haben 
und die den Abschluß von ÜbereinIdinften über maßgebliche 
Veningerungen der nuklearen Rflstungen der Staaten mit den 
größten Beständen an solchen Waffen ermöglicht haben, 

in Anbetracht dessen, daß alle Staaten die Verantwortung 
und die Pflicht haben, zur internationalen Entspannung und zur 
Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
beizutragen, 

betonend, wie wichtig die Festigung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit durch Abrf1stung ist, 

nachdrfJcklich darmif hinweisend, daß die nukleare 
AbriIstung nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben unserer 
Zeit darstellt, 

sowie betonend, daß alle Staaten die Verantwortung haben, 
Maßnahmen zur Verwirklichung der allgemeinen und voIl
ständigen AbriIstung unter wirksamer internationaler Kontrolle 
zu beschließen und durchzufllhren, 

mit Genugtuung darüber, daß auf dem Gebiet der nuklearen 
Abrf1stung eine Reihe von positiven Entwicklungen zu ver
zeichnen waren, insbesondere der am 8. Dezember 1987 
zwischen der ehemaligen Union der Sozialistischen Sowjetre
publiken und den Vereinigten Staaten von Amerika geschlos
sene Vertrag über die Beseitigung ihrer Flugkörper mittlerer 
und kürzerer Reichweite" und die Verträge über die Reduzie
rung und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen, 

im Hinblick darauf, daß es immer noch beträchtliche Kern
waffenbestände gibt und daß die Kernwaffenstaaten, ins
besondere diejenigen, die über die größten Bestände verfllgen, 
die Hauptverantwortung fflr die nukleare Abrflstung mit dem 
Ziel der vollständigen Beseitigung der Kernwaffen tragen, 

mit Genugtuung über die Maßnahmen, die diese Staaten 
bereits ergriffen haben, um den Prozeß der Reduzierung der 
Zahl der Kernwaffen zu beginnen und die Dislozierung dieser 
Waffen zu beenden, sowie flber biIateraJe Vereinbarungen flber 
die Frage der Löschung von Zielen der strategischen nuklearen 
Flugkörper, 

in Anbetracht des neuen Klimas in den Beziehungen 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den 
Staaten der chemaligen Sowjetunion, das es ihnen ermöglicht, 
ihre kooperativen Anstrengungen zur Gewllbrieistung der 
Sicherheit und der umweltvertrllglichen Vernichtung der 
Kernwaffen zu verstärken, 

sowie im Hinblick darmif, daß die Russische Föderation 
und die Vereinigten Staaten von Amerika übereingekommen 
sind, daß sie, sobald ihr Vertrag über die weitere Reduzierung 
und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen ratifiziert 
sei, darangeben würden, aJIe nach dem Vertrag zu reduzieren
den strategischen Einsatzsysterne zu deaktivieren, indem sie 
ihre atomaren Gefechtsköpfe entfernen oder andere Schritte 
unternehmen, um sie aus dem Zustand der Alarmbereitschaft 
zunehmen, 

ferner im Hinblick auf die zwischen der Russischen 
Föderation und den Vereinigten Staaten von Amerika getroffe-

" UnftdNations Disonnom8nt Yearl>ook. Vol. \2: \987 (VerilII'entlIclng 
der Vereinten Natiomm, Best.-Nr. a88.IX.2), Anhang Vß. 

ne Vereinbarung zur Intensivierung ihres Dialogs zum 
Vergleich ihrer konzeptione1Ien AnsIIIze und zur Ausarbeitung 
konkreter Schritte mit dem Ziel der Anpassung der nuklearen 
Streitkrlifte und Praktiken beider Seiten an die geänderte 
internationale Sicherheitssituation, einschließlich der Mög1ich
keit, nach der Ratifikation des Vertrages flber die weitere 
Reduzierung und Begrenzung der strategischen Offensivwaf
fen eine abermalige Reduzierung und Begrenzung der ver
bleibenden nuklearen Streitkrlifte vorzunehmen, 

nachdrfJcklich zur weiteren Verstärkung dieser Bemühun
gen fllfifonlernd, mit dem Ziel, die Durchfilhnmg der Überein
klInfte und einseitigen Beschlflsse flber die Reduzierung der 
Kernwaffen zu beschleunigen, 

mit Genugtuung über die Reduzierungen, die andere 
Kernwaffenstaaten in· einigen ihrer Kernwaffenprogramme 
vorgenommen haben, und aJIe Kernwaffenstaaten dazu 
ermutigend, geeignete MaBna1unen im Zusammenhang mit der 
nuklearen Abrflstung zu prflfen, 

erklllrend, daß bilaterale und multiIatera1e Abrflstungs
verhandlungen einander fördern und ergänzen sollen, 

1. begrqJlt die MaBnahmen, die zur Ratifikation des am 
31. Juli 1991 von der ehemaJigen Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von Amerika in 
Mosksu unterzeichneten Vertrages über die Reduzierung und 
Begrenzung der strategischen Offensivwaffen und des am 
23. Mni 1992 in Lissabon von den vier Vertragsparteien 
unterzeichneten dazugebörigen Protokolls ergriffen worden 
sind, und fordert die Parteien nachdrOcldich auf, die er
forderlichen Schritte zu unternehmen, um das möglichst 
baldige Inkrafttreten des Vertrages sicherzusteI1en; 

2. begrqJlt flI4IIerdem die Uoterzeichnung des Vertrages 
zwischen der Russischen FIlderation und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die weitere Reduzierung und 
Begrenzung der strategischen Offensivwaffen am 3. Januar 
1993 in Moskau und fordert die Parteien nachdrllcJdich auf, 
die erforderlichen Schritte zu unternehmen, damit der Vertrag 
möglichst bald in Kraft tritt; 

3. bringt ihre Befriedigung darilber zum Ausdruck, daß 
der Vertrag flber die Beseitigung der Flugkörper mittlerer und 
kürzerer Reichweite" auch weiterhin durchgefllhrt wird und 
daß insbesondere die Vertragsparteien die Vernichtung aller 
von ihnen gemeldeten Flugkörper, die nach dem Vertrag der 
Beseitigung unterliegen, abgeschlossen haben; 

4. ermutigt die Vereinigten Staaten von Amerikn, die 
Russische Föderation, BeIanJs, Kasachstan und die Ukraine. 
ihre kooperativen Bemflbungen um die Beseitigung der 
Kernwaffen und stx.I~~=nsivwaffen auf der Grund
lage der bestehenden . fortzusetzen, und begrilßt 
die Beitrilge, die auch andere Staaten zu dieser Zusammen
arbeit leisten; 

S. ermutigt und unterst/lt:l die Russische FIlderation und 
die Vereinigten Staaten von Amerika in ihren Bemühungen, 
ibre Nuklearrilstungen zu veningern und diesen BemOhnngen 
auch in Zukunft höchsten Vommg einzurlIumen, um zur 
Erreichung des Ziels der Beseitigung der Kernwaffen bei
zutragen; 

6. bittet die Russische Föderation und die Vereinigten 
Stsaten von Amerika, die anderen MitgIiedstaaten der Ver-
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einten Nationen über den ~ ihrer Erörterungen und den 
Stand der Durcbfilhrung ihrer üiieremkonfte und einseitigen 
ßescbIUsse über ihre strategischen Offensivwaffen gebührend 
unterrichtet ZU hallen. 

M 

90. Plenarsif7.Wlg 
15. Dezember 1994 

MAssNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES UNERLAUBTEN 
'fRANsFERs UND EINSAlZES KONVENTIONELLER W AFFI!N 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/36 H vom 
6. Dezember 1991 und ihren Beschluß 47/419 vom 
9. Dezember 1992 über internationale WaffentnmsfCIll, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48nS F und 
48nS H vom 16. Dezember 1993 über internationale Waffen
transfCIll und Maßna1unen zur Eindämmung des unerlaubten 
'fransfers beziehungsweise des Einsatzes konventioneller 
Waffen, 

In Erkenntnis der dringenden Notwendigkeit, Konflikte zu 
bereinigen, Spannungen abzubauen und die Bemühungen im 
Hinblick auf eine allgemeine und volIstllndige Abrüstung zu 
bescbleunigen, um den regionalen und internationalen Frieden 
und die Sicherheit zu erhallen, 

In der ErwlJgung, daß die Verfügbarlreit übergroßer 
Mengen an konventionellen Waffen und insbesondere ihr 
unerlaubter Transfer, oftmals im Verein mit destabilisierenden 
Aktivitäten, äußerst störende und gefllhrliche PhlInomene 
darstellen, insbesondere in bezug auf die interne Situation der 
betroffenen StaaJen und die Verletzung von Menschenrechten, 

unter Hervor hebung der Notwendigkeit wirksamer natio
naler Kontrollmaßna1unen für den Transfer konventioneller 
Waffen, 

sowie In der Erwligung, daß die Eindämmung des un
erlaubten Waffentmnsfers einen wichtigen Beitrag zum Abbau 
der Spannungen und zu friedlichen Aussöhnungsprozessen 
darstellt, 

fibert.eugt, daß Frieden und Sicherheit mit der wirtschaftli
chen Entwicklung und dem Wiederaufbau in einem untrenn
baren Zusammenhnng stehen und in vielen Fällen eine 
Grundvoraussetzung dafür sind, 

1. bittet die Abrüstungskommission, 

a) ihre Behandlung des Thgesordnungspunktes über 
internationale WaffentmnsfCIll mit besonderer Betonung der 
nnchteiligen Folgen des unerlaubIen ThmsfeIs von Waffen und 
Munition zu beschleunigen; 

b) Maßnahmen zur Eindilmmung des unerlaubten Trans
fers und Einsatzes konventioneller Waffen zu untCIlluchen; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, dem Genera1sekretär im 
-Hinblick auf die Verhinderung unerlaubter WaffentmnsfCIll 
sachdienliche Informationen über nationale Kontrol1maß
nahmen für WaffentmnsfCIll zur Verfügung zu stelJen und in 
diesem Zusammenhang sofort geeignete und wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Beendigung unerlaubter 
WaffentransfCIll zu gewllhrleislen; 

3. ersucht den Generalsekretär. 

a) die Auffassungen der MitgiiedSlaaJen über wirksame 
Mittel und Wege zur Einsammlung von Waffen. die un
erIaubtetweise in interessierte Länder transferiert wutden, 
sowie f1ber konkrete Vorschlilge beneffend Maßnahmen auf 
nationaler. regionaler und internationaler Ebene zur Ein
dämmung des unerlaubten ThmsfeIs und Einsatzes konventio
neller Waffen einzuholen; 

b) im Rahmen der vorhandenen Mittel auf Antrag der 
betroffenen Mitgiiec!Slaate'l die MöglichkeiJen der Einsamm
lung von unerlaubtetweise transferierten Waffen im Liebte der 
von den Vereinlen Nationen auf diesem Gebiet gewonnenen 
Erfahrungen und der von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck 
gebmchlen Auffassungen zu ptIIfen und der Generalversamm
lung auf ihrer filnfzigsten Thgung einen Bericht über die 
Ergebnisse dieser Studie votzulegen; 

4. ersucht den GeneralsekretiIIllfPenJem, der Versamm
lung auf ihrer filnfzigsten Thgung f1ber die Durchfilhrung 
dieser Resolution Bericht zu CIlltatten; 

S-. beschlltifJt. den Punkt "Maßnahmen zur Eindämmung 
des unerlaubIen 'liansfers und Einsatzes konventioneller 
Waffen" in die vorläufige Thgesordnung ihrer filnfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

N 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

REGIONALBABROSTUNG 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 4S/S8 P vom 
4. Dezember 1990.46/36 I vom 6. Dezember 1991, 47/S2 J 
vom 9. Dezember 1992 und 48nS I vom 16. Dezember 1993 
über regionale Abrilstung. 

die Ar4fassung vertretend, daß die Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft Dm die Verwirklichung des 
Ideals der allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet 
sind von der naturgegebenen Sehnsucht der Menschen nach 
wahrem Frieden und echter Sicberheit, der Beseitigung der 
Kriegsgefabr und der Freisetzung wirtschaftlicher. geistiger 
und sonstiger Ressouteen für friedliche Zwecke, 

iiI Bekrijftlgung der bleibenden Verpflichlimg aller Staaten, 
bei der Gestallimg ihrer internationalen Beziehungen die in der 
Charta der Vereinlen Nationen verankerten Ziele und Grund
sätze zu achlen, 

im Hinblick darauf, daß auf der zehnlen Sondertagung der 
Generalversammlung grundlegende Leitlinien für Fortschritte 
auf dem Weg zur allgemeinen und vollstlindigen Abrüstung" 
verabschiedet wOtden sind, 

Kenntnis nehmend von den Leitlinien und Empfehlungen 
für regionale Aosätze zur Abrüstung im Kontext der we1t
weilen SicherlJeit", die von der Abtllstungskommission auf 
ihrer Arbeitstagung 1993 verabschiedet WUtden. 

50 OßhIeUes ProtokoU der Generalversamm/, AchIundvIenJgSk 
Tagung, BeIlage Nr. 42 (Al48I42), Anhang ß. 
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mit Genugtuung dariIber, daß sich in den letzten Jahren 

dank der Verhandlungen zwischen den beiden Supermlichten 
Aussichten auf echte Fortschritte auf dem Gebiet der Abrtl
stung eröffnet haben, 

sowie Kenntnis nehmend von den jl!ngst unterbreiteten 
Vorschlilgen zur Abrtlstung und zur Nichtverbreitung von 
Kernwaffen auf regionaler und subregionaler Ebene, 

in Anbetracht der Bedentung vertrauenbildender Maß
nahmen für Frieden und Sicherheit auf regionnler und interna
tionnler Ebene, 

iJbeIT.eugt, daß Anstrengungen der Länder zur Förderung 
der regionalen Abrtlstung, unter Beriicksichtigung der be
sonderen Gegebenheiten der jeweiligen Region und im 
Einklang mit dem Grundsatz der unverminderten Sicherheit 
auf dem niedrigsten Rüstungsstand, die Sicherheit der kleine
ren Staaten stärken und so durch die Verminderung des 
Risikos regionaler Konflikte zum Weltfrieden und zur interna
tionalen Sicherheit beitragen wIirden, 

I. betont, daß nacbhaltige Anstrengungen im Rahmen 
der AbrtIstungskonferenz und unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen erforderlich sind, um Fortschritte in der 
gesamten Bandbreite der AbrtIstungsfragen zu erzielen; 

2. erklilrt, daß weltweite und regionale Ansätze zur 
AbrOstung einander ergänzen und daher im Hinblick auf die 
FIlrderung des Friedens und der Sicherheit auf regionnler und 
internationaler Ebene gleichzeitig Verfolgt werden sollten; 

3. fordert die Staaten auf, wo immer dies möglich ist, 
ÜbereinidInfte iIber die NICbtverbreitung von Kernwaffen, die 
AbrtIstung und vertrauenbildende Maßnnhmen auf regionaler 
und subregionaler Ebene zu schließen; 

4. begrijfJt die von einigen Ländero auf regionnler und 
subregionnler Ebene ergriffenen Initiativen zugunsten der 
AbrOstung, der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der 
Sicherheit; 

S. unterstUtV und ermutigt die Anstrengungen, die zur 
FIlrderung Vertrauenbildender Maßnahmen auf regionaler und 
subregionaler Ebene unternommen werden, um regionale 
Spannungen abzuhauen und Maßnahmen zur Abrtlstung und 
zur Nichtverbreitung von Kernwaffen auf regionaler und 
subregionnler Ebene zu fördern; 

6. beschließt, den Punkt "Regionale AbrtIstung" in die 
vorlllufige Tagesordoung ihrer fünfzigsten Tagung auf-
znnehmen. 

o 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

KONVl!NTlONBLLB RÜSTUNGSKONTROlLI! 
AUF REGIONALEll UND SUBREGIONALI!R EIlEN!! 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48nS J vom 
16. Dezember 1993, 

In Anerkenntmg der wichtigen Rolle, welche die konventio
nelle Rüstungskontrolle bei der Förderung des Friedens und 
der Sicherheit auf regionaler und internationnler Ebene spielt, 

davon iJberz.eugt, daß die konventionelle RfIstungskontrolle 
in erster Linie auf regionaler und subregionnler Ebene durch
gefIIhrt werden muß, da in der Zeit nach dem Kalten Krieg die 
meisten Bedrohungen für den Frieden und die SicherlIeit vor 
allem zwischen Staaten auftreten, die sich in derselben Region 
oder Subregion befinden, 

sich dessen bewl4fJt, daß die ErbaItung eines Gleichgewichts 
der Verteidigungskspazitäten der Staaten auf dem niedrigsten 
RüstUngsstarul zum Frieden und zur Stabilitlit beitragen wiIrde 
und eines der Hauptziele der konventionellen Rüstungskon
trolle sein soIlte, 

in dem Wunsche, Übereinkf1nfte zu fördern, die den 
regionalen Frieden und die regionale Sicherheit auf dem 
niedrigstmöglichen Stand der Rüstungen und Streitkräfte 
festigen, 

die Aqffassung vertretend, daß die militlIrisch bedeutenden 
Staaten und die Staaten mit größeren Militärkapazitliten eine 
besondere Verantwortung für die Förderung dernrtiger 
Obereinkllnfte zugunslen der regionalen Sicherheit tragen, 

sowie die Auf/ossung vertretend, daß eines der Hauptziele 
der konventioneIlen ROstungskontrolle darin bestehen sollte, 
die Möglichkeit eines militärischen Überraschungsangriffs zu 
verhüten, 

I. beschJießt, vordringlich die Fragen zu prilfen, die sich 
im Zusammenhang mit der konventioneIlen RüstungskontroIle 
auf regionaler und subregionaler Ebene steIlen; 

2. ersucht die AhrIIstungskonf als ersten Schritt die 
Ausarbeitung von Grundsätzen in Erwägung zu ziehen, die als 
Rnhmen für reglonale Übereinkf1nfte iIber konventionelle 
Rüstungskontrolle dienen können, und erwartet mit Interesse 
einen Bericht der Konferenz zu dieser Frage; 

3. beschUlfPt, den Punkt "Konventionelle ROstungskon
trolle auf regionaler und subregionaler Ebene" in die vorlänfi
ge ~esordaung ihrer fllnfzigsten Tagung aufzunehmen. 

P 

90. P/enorsitvmg 
15. Dezember 1994 

BILA11lRALI! KBRNwAFPENVERHANDLUNGBN UND 
NUKLIlARB ABRÜSTUNG 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre frilheren diesbezllglichen Resolutio-
nen, 

In Anbetracht der grundlegenden Veränderungen, die sich 
im Hinblick auf die internationale Sicherheit vollzogen haben 
und die den Abschluß von Obereinkllnflen iIber maßgebliche 
Verringerungen der nnklearen Rüstungen der Staaten mit den 
größten Beständen an solchen Waffen ermöglicht haben, 

in Anbetracht dessen, daß alle Staaten die Verantwortung 
und die Pflicht haben, zur internationalen Entspannung und zur 
Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
beizutragen, 

betonend, wie wichtig die Festigung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit durch Abrtlstung ist, 
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nachdriJckllch darauf hinweisend, daß die nukleare 
AbriIstung nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben unserer 
Zeit darstellt, 

. sowie betmumd, daß alle Staaten die Verantwortung haben, 
Maßnahmen zur Verwirklichung der allgemeinen und voll
stlIndigen AbriIstung unter wirksamer internationaler Kontrolle 
zu beschließen und durchzufUhren, 

mit Genugtuung darIIber, daß auf dem Gebiet der nuklearen 
Abrilstung eine Reihe von positiven Entwicklungen zu 
verzeichnen waren, insbesondere der am 8. Dezember 1987 
zwischen der ehemaIigen Union der Sozialistischen Sowjetre
publiken und den Vereinigten Staaten von Amerika geschlos
sene Vertrag über die Beseitigung ihrer Flugkörper mittlerer 
und kfIrzerer Reichweite" und die Verträge über die Reduzie
rung und Begrenzung der strategischen Qffensivwaffen, 

im Hinblick darauf, daß es immer noch betrIlchtliche 
Kemwaffenbestände gibt und daß die Kernwaffenstaaten, 
insbesondere diejenigen, die über die größten Bestände 
verfflgen, die Hauptverantwortung für die nukleare Abrllstung 
mit dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen tragen, 

mit Genugtuung über die Maßnahmen, die diese Staaten 
bereits ergriffen haben, um den Prozeß der Reduzierung der 
Zahl der Kernwaffen zu beginnen und die Dislozierung dieser 
Waffen zu beenden, sowie über bi1ateraIe Vereinbarungen fIber 
die Frage der Lösebung von Zielen der strategischen nuklearen 
Flugkörper, 

in Anbetracht des nenen K1imas in den Beziehungen 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den 
Staaten der ehemaIigen Sowjebmion, das es ihnen ermöglicht, 
ihre kooperativen Anstrengungen zur Gewlibrleisbmg der 
Sicherheit und der umweltverträglichen Vernichteng der 
Kernwaffen zu verstärken, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Russische Filderation 
und die Vereinigten Staaten von Amerika übereingekommen 
sind, daß sie, sobald ihr Vertrag über die weitere Reduzierung 
und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen ratifiziert 
sei, darangehen wIIrden, alle nach dem Vertrag zu reduzieren
den strategischen Einsatzsysteme zu deaktivieren, indem sie 
ihre atomaren Gefechtsköpfe entfernen oder andere Schritte 
unternehmen, um sie aus dem Zustand der A1armbereitschaft 
zunehmen, 

ferner im Hinblick auf die zwischen der Russischen 
Föderation und den Vereinigten Staaten von Amerika getroffe
ne Vereinbarung zur Intensivierung ihres Dialogs zum 
Vergleich ihrer konzeptionellen Ansätze und zur Ausarbeiteng 
konkreter Maßnahmen mit dem Ziel der Anpassung der 
nuklearen Streitkräfte und Praktiken beider Seiten an die 
gelinderte imernationale Sicherheltssituation, einschließlich der 
Möglichkeit, nach der Ratifikation des Vertrages über die 
weitere Reduzierung und Begrenzung der strategischen 
Offensivwaftim weitere Reduzierungen und Begrenzungen der 
verbleibenden nuklearen Streitkriifte vorzunehmen, 

nachdriJckllch zur weiteren Verstärkung dieser Beml1hun
gen Il1{/fordemd, mit dem Ziel, die DurchfOhrung der Überein
kIInfte und einseitigen Bescblllsse über die Reduzierung der 
Kernwaffen zu bescbleunigen, 

mit Genugtuung über die Reduzierungen, die andere 
Kernwaffenstaaten in einigen ihrer Kernwaffenprogramme 

vorgenommen haben, und alle Kernwaffenstaaten dazu 
ermutigend, geeignete Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
nuklearen Abrilstung zu prfIfen, 

erk1iirend, daß bilaterale und mu1tilaterale AbriJstungs
verltandlungen einander fiIrdern und erglinzen sollen, 

1. begrl/Pt die Maßnahmen, die zur Ratifikation des am 
31. luli 1991 von der ehemaligen Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von Amerika 
unteIZeichneten Vertrages fIber die Reduzierung und Be
grenzung der strategischen Offensivwaftim und des am 
23. Mai 1992 in Lissabon von den Verttagsparteien unter-
zeichneten dazugehörigen Protokolls ergriffen worden sind, 
unter anderem die trilateraIe Erkllirung der PrIlsidenten der 
Russischen Fllderation, der Ukraine und der Vereinigten 
Staaten von Amerika, die am 14. lanuar 1994 unterzeichnet 
wurde", und fordert die Parteien nachdrilcklich auf, die 
erforderlichen Schritte zu unternehmen, um das möglichst 
baldige Inkrafttreten des Vertrages sicherzustellen; 

2. begrl/Pt fl14/Jerdem die Unterzeichnung des Vertrages 
zwischen der Russischen FIlderation und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die weitere Reduzierung und 
Begrenzung der strategischen Offensivwaffen am 3. lanuar 
1993 in Moskau und fordert die Parteien nachdrllcklich auf, 
die erforderlichen Schritte ZU unternehmen, damit der Vertrag 
möglichst bald in Kraft tritt; 

3. bringt Ihre Befrledlgung dorIJber zum Ausdruck, daß 
der Vertrag fIber die Beseitigung der Flugkörper mittlerer und 
kfIrzerer Reichweite" auch weiterhin durchgefilhrt wird und 
daß insbesondere die Vertragsparteien die Vernichtung aller 
von ihnen gemeldeten Flugkörper, die nach dem Vertrag der 
Beseitigung unterliegen, abgeschlossen haben; 

4. ermutigt die Vereinigten Staaten von Amerika, die 
Russische FIlderation, BeIarus, Kasachstan und die Ukraine, 
ihre kooperativen Bemllbnngen um die Beseitigung der 
Kernwaffen und strategischen Offensivwaffen auf der Grund
lage der bestehenden 'ObereinkIIn:ft fortzusetzen, und begrflßt 
die Beiträge, die auch andere Staaten zu dieser 'Zusammen
arbeit leisten; 

S. begrl/Pt den Beitritt von BeIarus und Kasaehstan als 
Nichtkernwaffenstaaten zu dem Vertrag über die Nichtver
breiteng von Kernwaffen" und wfIrde einen lIIm1ichen Schritt 
seitens der Ukraine begriIßen; 

6. ermutigt und unterstIJ/V die Rnssische FIlderation und 
die Vereinigten Staaten von Amerika in ihren Bemllhungen, 
ihre Nuklearrllstungen zu veningern und diesen Bemllhungen 
auch in Zukunft höchsten Vorrang einzuriIumen, um zur Errei
chung des Ziels der Beseitigung der Kernwaffen beizutragen; 

7. bittet die Russische FIlderation und die Vereinigten 
Staaten von Amerika, die anderen Mitglled!ItI!ßIM der Ver
einten Nationen fIber den ~g ihrer Erörterungen und den 
Stand der Durchführung ihrer 0bereinkiInfte und einseitigen 
Bescblllsse über ihre strategischen Offensivwaffen gehfIhrend 
untmrichtet zu balten. 

90. PIenars/tvmg 
15. Dezember 1994 

" A/49/66-SIl994/91, AoImag; siehe Ojfü:üzl Records of ths &auity 
Counc/l, Forty-n/nIh Year, SupplmnentforJf11IlIIUy, FebruaryandMtudJ 1994, 
~S/1994/91. 




